
3509 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 23. Juni 1988 betreffend ein Bundesge

setz, mit dem Bestimmungen über den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds und den 

Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadterneuerungsfonds getroffen sowie das Wohnbau- . 

förderungsgesetz 1984 und das Bundesfinanzgesetz 1988 geändert werden; 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 585 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 

dem Gesetzentwurf in 585 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 

Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

1. Der Titel wird wie oben angeführt ergänzt. 

2. Nach dem 11. Abschnitt ist der folgende IlI. Abschnitt einZUfügen: 

11 I II. Ab sc h n i t t 

Bundesfinanzgesetz 1988 

§ 6.Das Bundesfinanzgesetz 1988, BGBl.Nr. 1. wird wie folgt geändert: 

"Artikel IX Abs. I Z J hat zu lauten: 

I J. die Haftung als BUrge und Zahler <S \357 
ABGB) für vom Bundes·Wohn- und Sied
lungsfonds. 8GBI. Nr. 2521 t 921, zur teilwei
sen Finanzierung der ihm durch das Start
wohnungsgeseu. BGBI. Nr. 264/1982, i.lber
tragenen Aufgaben durchzufuhrende Kredit
operationen (Anleihen, Darlehen und $onstige 
Kredite) in einem Ausmaß zu übernehmen, 
daß der Gesamtbetrag (Gegenwert) der Hai
tung 25 Millionen Schilling an Kapital und 
25 Millionen Schilling an Zinsen und Konen 
und die Kreditoperation im Einzelfall 25 Mil
lionen Schilling öHl Kapital nicht übersteigt 
sowie für gemäß ~ 1 Abs. 1 des Bundesgeset
zes vom. 1988, mit dem 
Bestimmungen über den Bundes-Wohn- und 
Siedlungsfonds und den Wohnhaus-Wieder
:iufbau-. und Stadte.rneuerungsfonds getroffen 
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so~ie däs.Wohnhauförder~Iigs
gesetz 1984 und das Bundesfi~ 
nanzgesetz 1988 geändert wer-
den. BGBl. Nr. XXX/1988, 
durchzufuhrende Kreditopentionen. (Anlei
hen, Darlehen IJnd sonstige Kredite) in einem 
Ausmaß zu übernehmen, daß der Gesamtbe
trag (Gegenwert) der Haftung 9 000 Millio
nen Schilling an Kapital und 9 000 Millionen 
Schilling an Zinsen und Kosten und die Kre
ditoperation im Ein%elfall 9 000 Millionen 
Schilling an Kapital nicht übersteigt;' 11 

3. Der bisherige LI!. Abschnitt erhält die Bezeichnung "IV. Abschnitt" 

und lautet wie folgt: 

"IV. Abschnitt 

VOllziehung 

§ 7. (1) Mit der Vollziehung des $,1 Abs, 2 und 
des § J hinsichtlich der Vereinnahmung der 1n den 
Bund lbzuführenden Mittel ist der BundesmInister 
für Finanzen betraut. 

(2) Die Vollziehung des § 5 ric~tet sich nlch 561 
des Wohnbauförderungsgesetzes 1984 in der Fas
sung dieses Bundesgesetzes. 

(3) Oie Vollziehung des § 6 richtet sich nach Art. XVIII 
des Bundesfinanzgesetzes 1988, 8GBI. Nr. 1. 

(4 ) Im übrigen ist mit der Vollziehung dieses 
. Bundesgesetzes der Bundesminister ftir wirtschaftli

che Angelegenheiten, hinsichtlich des § I .~bs. I 
und 3 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen, betraut. 1/ 

3509/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




